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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.2000

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 B

RAO §10 Abs1

Rechtssatz

Unechte Doppelvertretung. Unechte Doppelvertretung ist nicht erst im Falle von bereits gerichtsanhängigen Verfahren

anzunehmen. Es genügt die gleichzeitige aussergerichtliche Vertretungstätigkeit für Personen, die sich zumindest in

einem der anzustrengenden Verfahren als Gegner gegenüberstehen (hier: Beratung des Ehemannes zur Vorbereitung

einer einvernehmlichen Ehescheidung und gleichzeitige Vertretung der Ehegattin zur Durchsetzung einer

Schadenersatzforderung gegen Dritte).
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